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Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOL T 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat mit Schreiben vom 19. März 2012 be

antragt, folgenden Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOL T auf die Tagesordnung der nächs

ten Sitzung zu setzen: 

"Auswirkungen der BasellU-Bankenrichtlinie auf die Sparkassen 

in Rheinland-Pfalz". 

Begründung: 

Um das weltweite Finanzsystem stabiler und Banken resistenter gegen Stresssituati

onen zu.machen, tritt zum Juli 2013 das neue Regelwerk für das Finanzsystem in 

Kraft- Basel III genannt. Durch die neuen Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen 

im Rahmen von Basel 111 sind die Banken kllnftig verpflichtet, mehr Kernkapital vor

zuhalten. Entscheidend ist dabei das so genannte harte Kernkapital, welches von 2 

Prozent auf 4,5 Prozent schrittweise bis 2015 erhöht werden muss. Das Mindestei

genkapital in Höhe von 8 Prozent bleibt erhalten, lediglich die Umverteilung ändert 

sich durch die Erhöhung der Kernkapitalquote. 

Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Banken gefordert, zu

sätzliches Eigenkapital zu beschaffen und vorzuhalten. Dies könnte in der Konse

quenz zu einer Kreditverteuerung und/oder -Verknappung führen. 

Die Landesregierung wird gebeten, llber die Auswirkungen der erhöhten Eigenkapi

talanforderungen auf rheinland-pfälzische Sparkassen zu berichten. 
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ErfOIIen die Sparkassen nach Auffassung der Landesregierung die Auflagen 

nach Basellll? 

Ist zu erwarten, dass Sparkassen aufgrund der erhöhten Eigenkapitalanforde

rung kOnftig weniger Kredite fOr Kommunen anbieten werden? 

Ist zu erwarten, dass Sparkassen aufgrund der erhöhten Eigenkapitalanforde

rung kOnftig weniger Kredite fOr kleinere und mittlere Unternehmen anbieten 

werden? 

Besitzt die Landesregierung Kenntnis darOber, wie die Sparkassen selbst die 

Änderungen im Rahmen von Basel III einschätzen? 


